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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 14 DIENSTAG, DEN 13. APRIL 2010

Tag I n h a l t Seite

§ 1

Sonntagsverkaufszeiten im Bezirk Hamburg-Mitte

(1) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 20. Juni 2010,
aus Anlass der Veranstaltung „Tag der Musik, Klangstrolche
WM Spezial“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet
sein.

(2) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 26. September
2010, aus Anlass der Veranstaltung „BilleVue und Mode-
herbst“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(3) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 7. November
2010, aus Anlass der Veranstaltung „Klangstrolche und Frei-

willige Feuerwehr“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
geöffnet sein.

(4) Die Freigabe der Öffnungszeiten nach den Absätzen 1
bis 3 wird beschränkt auf das Billstedt-Center.

§ 2

Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt
geändert am 19. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 386), bleibt
unberührt.
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Sechzehnte Verordnung
über die Erweiterung der Verkaufszeiten

aus Anlass von besonderen Ereignissen im Bezirk Hamburg-Mitte
Vom 30. März 2010

Auf Grund von § 8 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Ladenöff-
nungsgesetzes vom 22. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 611),
geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in
Verbindung mit der Weiterübertragungsverordnung-Verkaufs-
zeiten vom 11. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 92), geändert am
23. September 2003 (HmbGVBl. S. 477), wird verordnet:

Hamburg, den 30. März 2010.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
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A r t i k e l  1

Verordnung
über die Internetversteigerung in der Zwangsvollstreckung

sowie von Fundsachen
und unanbringbaren Sachen im Justizbereich

(Internetversteigerungsverordnung)

Auf Grund von § 814 Absatz 3 Satz 1 der Zivilprozessord-
nung (ZPO) in der Fassung vom 5. Dezember 2005 (BGBl.
2005 I S. 3205, 2006 I S. 431, 2007 I S. 1781), zuletzt geändert
am 24. September 2009 (BGBl. I S. 3145, 3147), und § 979
Absatz 1 b Satz 2 erster Halbsatz in Verbindung mit § 983 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in der Fassung vom 2. Januar
2002 (BGBl. 2002 I S. 45, 2909, 2003 I S. 738), zuletzt geändert
am 28. September 2009 (BGBl. I S. 3161), wird verordnet:

§ 1

Versteigerungsplattform

(1) Versteigerungen durch Gerichtsvollzieherinnen bzw.
Gerichtsvollzieher im Internet gemäß § 814 Absatz 2 Nummer
2 ZPO erfolgen über die Versteigerungsplattform www.justiz-
auktion.de. Versteigerungen von an Behörden im Justizbereich
abgelieferten Fundsachen gemäß § 978 und § 979 Absatz 1 a
BGB und von im Besitz von Behörden im Justizbereich be-
findlichen unanbringbaren Sachen gemäß § 983 und § 979
Absatz 1 a BGB erfolgen über die Versteigerungsplattformen
www.justiz-auktion.de oder www.zoll-auktion.de.

(2) Für Versteigerungen gemäß § 814 Absatz 2 Nummer 2
ZPO gelten ergänzend die Bestimmungen in §§ 2 bis 6.

§ 2

Zulassung und Ausschluss

(1) Zur Teilnahme an der Versteigerung im Internet zuge-
lassen sind nur unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Perso-
nen, juristische Personen und Personengesellschaften.
Beschränkt geschäftsfähige natürliche Personen oder solche,
für die ein Einwilligungsvorbehalt im Aufgabenkreis der Ver-
mögenssorge besteht, sind zugelassen, soweit ihre gesetzliche
Vertreterin bzw. ihr gesetzlicher Vertreter die Einwilligung zur
Teilnahme und zur Abgabe von Geboten im Rahmen der Ver-
steigerung im Internet erklärt hat. Nicht zur Teilnahme an der
Versteigerung im Internet zugelassen sind Personen, denen die
Verfügungsbefugnis über den jeweiligen Gegenstand durch
Entscheidung in einem strafrechtlichen Verfahren versagt
worden ist, die Gerichtsvollzieherin bzw. der Gerichtsvollzie-
her, die von ihr bzw. ihm zugezogenen Gehilfen (§ 450 BGB)
sowie Angehörige der Gerichtsvollzieherin bzw. des Gerichts-
vollziehers und bei ihr bzw. ihm beschäftigte Personen.

(2) Für die Registrierung sind als Zugangsdaten ein frei
wählbarer Benutzername und ein Passwort sowie die Identifi-
zierungsdaten Vor- und Familienname und Geburtsdatum
bzw. Unternehmensbezeichnung, eine postalische sowie eine
E-Mail-Adresse anzugeben. Ändern sich bei der Registrierung
angegebene Identifizierungsdaten, ist die teilnehmende Person
verpflichtet, die Angaben unverzüglich zu aktualisieren. 

(3) Teilnehmende Personen können schriftlich oder auf
elektronischem Weg die Aufhebung ihrer Registrierung ver-

langen. Das Verlangen ist unter Angabe des Benutzernamens
und der Identifizierungsdaten gemäß Absatz 2 über das auf der
in § 1 Absatz 1 Satz 1 benannten Internetseite abrufbare Kon-
taktformular an das Kompetenzzentrum Justiz-Auktion Nord-
rhein-Westfalen bei dem Generalstaatsanwalt Hamm zu rich-
ten. Durch die Aufhebung der Registrierung erlischt nicht die
Bindung an wirksam abgegebene Höchstgebote bis zum
Ablauf oder dem Schluss der Versteigerung. 

(4) Teilnehmende Personen können bei einem Verstoß
gegen Absatz 1 und § 4 Absatz 2 Satz 2 von der Versteigerung
ausgeschlossen werden. Im Falle des § 817 Absatz 3 Satz 2 ZPO
sind sie von der Versteigerung auszuschließen. Über den Aus-
schluss entscheidet die Gerichtsvollzieherin bzw. der Gerichts-
vollzieher, die bzw. der die jeweilige Versteigerung durchführt.
Die betroffenen Personen werden von dem Ausschluss in
elektronischer Form in Kenntnis gesetzt. Der Ausschluss ist
dem Kompetenzzentrum Justiz-Auktion Nordrhein-Westfalen
mitzuteilen.

(5) Bei mehrfachen Verstößen gemäß Absatz 4 können
teilnehmende Personen von sämtlichen Versteigerungen im
Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgeschlossen wer-
den. Über den Ausschluss entscheidet das Kompetenzzentrum
Justiz-Auktion Nordrhein-Westfalen bei dem Generalstaats-
anwalt Hamm. Die betroffene Person ist vor dem Ausschluss
anzuhören. Die Anhörung kann in elektronischer Form erfol-
gen. Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend.

§ 3
Beginn, Ende und Abbruch der Versteigerung

(1) Die Versteigerung beginnt und endet zu den von der
Gerichtsvollzieherin bzw. dem Gerichtsvollzieher bestimmten
Zeitpunkten. Beginn und Ende der Versteigerung werden mit
der Artikelbeschreibung im Ausgebot angezeigt. 

(2) Die Versteigerung ist abzubrechen, 
1. wenn die Zwangsvollstreckung einzustellen ist,
2. wenn die Zwangsvollstreckung zu beschränken ist und von

der Beschränkung die Versteigerung der jeweiligen Sache
betroffen ist,

3. sobald der Erlös aus anderen Versteigerungen zur Befriedi-
gung des Gläubigers und zur Deckung der Kosten der
Zwangsvollstreckung hinreicht (§ 818 ZPO),

4. wenn die Veräußerung des Gegenstandes aus Rechtsgrün-
den unzulässig ist oder

5. wenn sich nach Beginn der Versteigerung ergibt, dass die
Beschreibung des Artikels unzutreffend ist.

Die Versteigerung ist abgebrochen, sobald die Versteigerungs-
plattform Justiz-Auktion vom Betreiber in Folge technischer
Störungen innerhalb eines Zeitraumes von 30 Minuten vor
dem Versteigerungsende nicht im Internet zur Verfügung
gestellt wird. Mit dem Abbruch erlöschen die registrierten
Gebote. 

§ 4
Versteigerungsbedingungen

(1) Zur Versteigerung gelangen die in die Justizauktion ein-
gestellten Sachen. Maßgeblich ist die Beschreibung der Sache

Verordnung
zur Regelung von Versteigerungen im Internet sowie

zur Änderung von Weiterübertragungsverordnungen im Justizbereich
Vom 6. April 2010
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im Ausgebot. Die Beschreibung hat eine Erklärung zu enthal-
ten, ob und inwieweit die Sache auf Mängel, insbesondere ihre
Funktionstauglichkeit untersucht worden ist. Im Ausgebot
werden auch die Versand- und Zahlungsmodalitäten darge-
stellt. Die teilnehmenden Personen sind darüber zu belehren,
dass Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen sind (§ 806
ZPO) und ein Widerrufs- oder Rückgaberecht gemäß
§ 312 d Absatz 1 BGB nicht besteht. 

(2) Gebote können nur von registrierten Personen abgege-
ben werden. Die Abgabe von Geboten mittels nicht von der
Justizauktion autorisierter automatisierter Datenverarbei-
tungsprozesse ist unzulässig. Eine nach Beginn der Versteige-
rung (§ 3 Absatz 1 Satz 1) erfolgende Erhöhung des Gebots hat
mindestens in vom Mindestgebot abhängigen Steigerungs-
schritten zu erfolgen. Der nächsthöhere Steigerungsschritt
wird automatisch angezeigt. Ein Gebot erlischt, wenn ein
Übergebot abgegeben wird. Der Zuschlag ist der Person erteilt,
die am Ende der Versteigerung (§ 3 Absatz 1 Satz 1) das höchste
Gebot, wenigstens das Mindestgebot nach § 817 a Absatz 1
Satz 1 ZPO abgegeben hat (§ 817 Absatz 1 Satz 2 ZPO). Sie
wird von dem Zuschlag elektronisch benachrichtigt. 

§ 5

Anonymisierung

Die Angaben zur Person der Schuldnerin oder des Schuld-
ners sind vor ihrer Veröffentlichung zu anonymisieren. Es ist
zu gewährleisten, dass die Daten der Bieterinnen und der
Bieter anonymisiert werden können.

§ 6

Verfahren

Die Meistbietende oder der Meistbietende wird über die
Ablieferungs- und Zahlungsmodalitäten in elektronischer
Form nochmals informiert. Kaufgeld und anfallende Versand-

kosten gemäß Satz 1 sind spätestens zehn Tage nach Absen-
dung der Mitteilung zu zahlen. Die zugeschlagene Sache darf
nur abgeliefert werden, wenn Kaufgeld und anfallende Ver-
sandkosten gezahlt worden sind oder bei Ablieferung gezahlt
werden. Wird die zugeschlagene Sache übersandt, so gilt die
Ablieferung mit der Übergabe an die zur Ausführung der
Versendung bestimmte Person als bewirkt. Im Übrigen gelten
hinsichtlich Zuschlag, Ablieferung und Mindestgebot §§ 817
und 817 a ZPO.

A r t i k e l  2
Änderung der Weiterübertragungsverordnung-Prozessrecht

Auf Grund von § 814 Absatz 3 Satz 2 der Zivilprozess-
ordnung in der Fassung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. 2005 I
S. 3205, 2006 I S. 431, 2007 I S. 1781), zuletzt geändert am
24. September 2009 (BGBl. I S. 3145, 3147), wird verordnet: 

Hinter Nummer 4 der Weiterübertragungsverordnung-Pro-
zessrecht vom 20. August 2002 (HmbGVBl. S. 233, 234), zuletzt
geändert am 20. Oktober 2009 (HmbGVBl. S. 370), wird
folgende Nummer 4 a eingefügt: „4 a. § 814 Absatz 3 Satz 1 der
Zivilprozessordnung,“. 

A r t i k e l  3
Änderung der Weiterübertragungsverordnung-

Bürgerliches Recht 

Auf Grund von § 979 Absatz 1 b Satz 2 zweiter Halbsatz des
Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung vom 2. Januar 2002
(BGBl. 2002 I S. 45, S. 2909, 2003 I S. 738), zuletzt geändert am
28. September 2009 (BGBl. I S. 3161), wird verordnet:

Hinter Nummer 2 der Weiterübertragungsverordnung-
Bürgerliches Recht vom 20. August 2002 (HmbGVBl. S. 233),
zuletzt geändert am 20. Oktober 2009 (HmbGVBl. S. 370, 371),
wird folgende Nummer 2 a eingefügt: „2 a. § 979 Absatz 1 b
Satz 2 erster Halbsatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs,“. 

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 6. April 2010.
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§ 1

Vorläufig sichergestellte Fläche

Die in der anliegenden Karte schraffiert gekennzeichneten
Flurstücke 3131 und 4711 der Gemarkung Bergedorf werden
für ein beabsichtigtes Naturdenkmal für die Dauer von zwei
Jahren sichergestellt.

§ 2

Verbote 

(1) Auf der sichergestellten Fläche ist es verboten, Verände-
rungen der Bodenstruktur und Veränderungen des Grün- oder
des Grabelandes vorzunehmen, insbesondere

1. Aufschüttungen vorzunehmen, 

2. die Bodengestalt durch Grabungen, den Abbau oder durch
Einbringen von Bodenbestandteilen oder auf sonstige
Weise zu verändern,

3. bauliche Anlagen oder Einfriedungen jeglicher Art, Frei-
oder Rohrleitungen sowie Wege oder Treppen zu errichten
oder anzulegen,

4. die Fläche durch Abfälle, Abwässer oder auf sonstige Weise
zu verunreinigen,

5. die Kulturart oder den Wasserhaushalt zu verändern. 

(2) Die Verbote des Absatzes 1 gelten nicht für diejenigen
Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, die dem Erhalt der
bestehenden Nutzung dienen.

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 49 Absatz 1 Nummer 1 HmbNat-
SchG sowie § 69 Absatz 3 Nummer 3 BNatSchG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 2 Absatz 1 zuwi-
derhandelt.

Verordnung
zur vorläufigen Sicherstellung des beabsichtigten Naturdenkmals

„Brookdeicher Marschen“ 
Vom 6. April 2010

Auf Grund von § 22 Absatz 1 in Verbindung mit § 15 des
Hamburgischen Naturschutzgesetzes (HmbNatSchG) in der
Fassung vom 9. Oktober 2007 (HmbGVBl. S. 356, 392) sowie
§ 22 Absätze 2 und 3 und § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) wird verord-
net:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 6. April 2010.
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Flurstücke – vorläufig sichergestellte Fläche
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Verordnung
zur Änderung der Hamburgischen Landespflegegesetz-Durchführungsverordnung

Vom 6. April 2010

Auf Grund von § 6 Absatz 3 des Hamburgischen Landes-
pflegegesetzes vom 18. September 2007 (HmbGVBl. S. 296)
wird verordnet:

§ 1

Abschnitt 2 der Hamburgischen Landespflegegesetz-
Durchführungsverordnung  vom 4. Dezember 2007
(HmbGVBl. S. 416) wird aufgehoben.

§ 2
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. Juni 2010 in

Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 6. April 2010.


